
Pensionsanpassung  2010 

Der Nationalrat hat am 10. und 11.12.2009 die Pensionsanpassung für 2010 und 

die Modalitäten der Einmalzahlung für Pensionsbezieher und Bezieher von Ruhe- 
oder Versorgungsbezügen unter 1.300,- Euro beschlossen. 

Folgende Details betreffen sowohl Pensionen aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung (z.B. ASVG) wie auch für Ruhe- und Versorgungsbezüge 
von Beamten. 

 Pensionsanpassung von 1,5% für alle Pensionen bis zu einem Brutto-
Grenzbetrag von € 2.466,- (= 60% der ASVG-Höchstbemessungsgrundlage) 

Basis: GP = Monatliches brutto Gesamtpensionseinkommen*) 

 Anpassung mit einem Fixbetrag von brutto € 36,99 für jene Pensionen, die 
den Brutto-Grenzbetrag von € 2.466,- überschreiten. 

 Einmalzahlung zur Dezember-Pension für alle Bezieher eines Brutto-
Gesamtpensionseinkommens - GP*) bis € 1.300,- in folgender Höhe: 

o GP*) im Dezember 2009 bis € 1.200: Einmalzahlung = 4,2 % 

dieses monatlichen Gesamtpensionseinkommens (= 0,3 % der 
jährlichen Brutto-Gesamtpension) – siehe Grafik – unten!; 

o GP*) im Dezember 2009 mehr als € 1.200 bis zu € 1.300,-: 
Prozentsatz der Einmalzahlung von 4,2 % auf 0 % linear sinkend.**) 

Die Einmalzahlung ist von den Krankenversicherungsbeiträgen 

befreit, unterliegt jedoch ggf. der Lohnsteuer. 

 

GP*) =  Summe sämtlicher Pensionseinkünfte einer Person aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung. 

 Bei Bundesbeamten gelten diese Werte für den Brutto-Ruhebezug, 

der sich z.B. aus dem Brutto-Ruhegenuss, einer ev. Brutto-
Ruhegenusszulage und der Brutto-Nebengebührenzulage zusammen-
setzen kann. Ausgenommen eine ev. Kinderzulage! (§ 3 Abs.2 PG) 

 Bei Landesbeamten sind dem Brutto-Ruhebezug ebenfalls allfällige 
weitere Brutto-Ruhebezugsanteile hinzuzurechnen.  

 

**) Formel für Berechnung: 

   (GP*) zwischen € 1.200 und 1.300)  

 

 

(1300 – GP) *  GP * 0,042 
------------------------------- 
     100 

Beispiele:  a ) GP = 1.250,- €  b ) GP = 1.230,- €  c ) GP = 1.280,- € 

Berechnungen:  

a) 1300 - 1250 = 50 * 0,042 = 2,10 * 1250 = 2625,00 / 100 = Einmalzahlung: 26,25 €  

b) 1300 - 1230 = 70 * 0,042 = 2,94 * 1230 = 3616,20 / 100 = Einmalzahlung: 36,16 €  

c) 1300 - 1280 = 20 * 0,042 = 0,84 * 1280 = 1075,20 / 100 = Einmalzahlung: 10,75 €  



 

BESONDERHEITEN FÜR BEAMTENPENSIONISTEN 
 

 Überscheitet die GP*) nicht den Grenzwert von € 2.466,-- dann werden 
alle Bestandteile des Ruhebezuges, wie Ruhegenuss, Ruhegenusszulage, 

Nebengebührenzulage etc. um den Prozentsatz von 1,5% erhöht. 
 

 Liegt die GP*) über dem Grenzwert von € 2.466,-- dann wirkt die 
Deckelung, und es wird allein der Brutto Ruhegenuss um den Fixbetrag 
von € 36,99 angehoben. Ruhebezugsbestandteile wie Ruhegenusszulage 

oder Nebengebührenzulage etc. bleiben unverändert. 
 

EINMALZAHLUNGEN 

 

Quelle: SIS Nr. 50/2009 
 

Anmerkung:  

Alle Angaben ohne Gewähr! 

 


